
EDI Forschungsprojekt 'ELTRADO' - Juristische Aspekte

rund um die Uhr Waren und Dienstlei-
stungen anbieten und nachfragen kann,
sind in den Industriestaaten im Entste-
hen. In Grossbritannien widmet sich ein
Fernsehkanal (QVC) völlig dem elektro-
nischen Einkaufen. Auf elektronischen
Einkaufstrassen ('electronic malls') kann
man vom Wohnzimmersessel aus bum-
meln gehen und Produkte über Kredit-
karten online bestellen; die gesamte Ge-
schäftsanbahnung und Geschäftsabwick-
lung erfolgt elektronisch und erfordert
keine persönliche Kommunikation mehr.
Banken, Versicherungen, Versandhäu-
ser, Reiseveranstalter versuchen, Kun-
den auf entsprechende Angebote zu len-
ken.

Potential von EDI

Eine ähnliche Entwicklung bahnt sich
zwischen Unternehmen an. Der elektro-
nische Dokumentenaustausch (EDI) er-
setzt zunehmend die papiergebundene
Kommunikation. Angebote, Bestätigun-
gen, Rechnungen, Zollerklärungen und
zahlreiche andere Nachrichten werden in
standardisierter Form ausgetauscht. Die
neuen informationstechnischen Möglich-
keiten können sich ökonomisch nur dann
auf Dauer durchsetzen, wenn sie die
Transaktionskosten senken. Ein Kosten-
faktor neben vielen ist auch das Rechts-
system: Wenn etwa der Vertragsschluss
mit Hilfe von Computern, die Anfechtung
derart abgeschlossener Verträge, die
Beweiskraft der elektronischen Bestel-
lung oder die Bezahlung mittels Kredit-
karte rechtlich problematisch sein soll-
ten, dann trägt dies zu Unsicherheiten
bei, die mit Hilfe von zusätzlichen Infor-
mationen oder Vorkehrungen reduziert
werden müssen. Im Extremfall könnten
diese Zusatzkosten die ökonomischen
Vorteile elektronischer Transaktionen auf-
heben.

EDI among private enterprises and state authorities has given rise to demands
for economic and legal analyses. Economically, the diffusion and transaction
cost theories challenge evaluations, and legally, the traditional paper-based
model for communication and contracting has to be debated and adapted to the
needs of information technology.

Informations-Autobahnen ('informati-
on super highways') ohne Autos, die zu
elektronischen Märkten ohne Menschen
führen, auf denen man aus der Ferne

Unterlagen elektronisch dokumentiert
werden, wenn sie jederzeit innerhalb an-
gemessener Frist lesbar gemacht wer-
den können. In Art. 962 des Schweizeri-
schen Obligationenrechts (OR) ist gere-
gelt, dass Aufzeichnungen auf Bild- oder
Datenträgern die gleiche Beweiskraft
haben wie die Urkunden selbst. Die EG-
Kommission hat im Oktober 1993 dem
Rat der EG einen Vorschlag für eine
Richtlinie zum Verbraucherschutz im Hin-
blick auf elektronische Transaktionen
unterbreitet [1].

Am weitesten fortgeschritten sind Be-
mühungen, Transaktionen zwischen Un-
ternehmen elektronisch durchzuführen.
Spezielle Rechtsvorschriften zu EDI gibt
es bisher in keinem Staat, der Verbrau-
chergesichtspunkt spielt jedenfalls inso-
weit  keine Rolle. Die rechtlichen Rah-
menbedingungen, die für EDI gelten,
müssen also aus allgemeineren Rechts-
vorschriften abgeleitet werden.
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Bestehende Rechtsordnungen

In den nationalen Rechtsordnungen
finden sich bisher wenige Vorschriften,
die sich auf elektronische Transaktionen
beziehen: Nach §§ 8a, 238, 239, 257 des
deutschen Handelsgesetzbuchs (HGB)
dürfen beispielsweise kaufmännische

ELTRADO

In dem Forschungsprojekt 'Elektroni-
sche  Transaktion von Dokumenten zwi-
schen Organisationen' (ELTRADO), das
in den Jahren 1991-1993 vom Institut für
Rechtsinformatik der Universität Hanno-
ver und dem Institut für Organisation der
Universität München durchgeführt und
von der Volkswagen-Stiftung gefördert
wurde, sollten die Ausbreitungsbedingun-
gen und die unternehmensübergreifen-
den Konsequenzen ökonomisch und juri-
stisch analysiert und bewertet werden,
und zwar auf der gemeinsamen theoreti-
schen Grundlage der 'Neuen Institutio-
nenökonomie' und der Transaktionsko-
stentheorie. Unter EDI wurde im ELTRA-
DO-Projekt der einseitige oder gegensei-
tige Transfer von Geschäftsdaten ver-
standen. Diese sind nach standardisier-
ten Formaten strukturiert und werden von
Computer zu Computer zwischen Orga-
nisationen mit der Möglichkeit der bruch-
losen Weiterverarbeitung übertragen.
Dabei kommen offene Kommunikations-
verfahren zur Anwendung.

Auf die ökonomischen Ergebnisse der
empirischen Untersuchung von 115 deut-
schen Unternehmen der Automobilindu-
strie sowie der Speditionsbranche möch-
te ich nicht eingehen, obwohl sie interes-
sante Aufschlüsse über die Ausbreitungs-
bedingungen von Kommunikationsstan-
dards - vor allem von EDIFACT - ermög-
lichen. Vielmehr soll auf einige juristische
Ergebnisse hingewiesen werden.

Beweisrecht

In der Praxis werden Probleme vor
allem im Beweisrecht gesehen. In der Tat
ist ungeklärt, ob einem elektronischen
Dokument der gleiche Beweiswert wie
einer Papierurkunde zukommt. Für das
deutsche Recht gibt es bisher keine Stim-
me, die eine Gleichbehandlung vor-
schlägt. Der bereits zitierte Art. 962 OR
setzt implizit noch die Existenz einer Pa-
pierurkunde voraus, die lediglich in eine
andere Form gebracht wird, was jedoch
für EDI im definierten Sinn gar nicht erfor-
derlich ist. Im ELTRADO-Projekt wird für
die Integration von Rechtsnormen auf
den Gesichtspunkt der funktionalen Äqui-
valenz abgestellt, um diese und andere
Fragen zu lösen: Wenn mit Hilfe von EDI
die gleichen Funktionen erfüllt werden,
die bisher papiergebundenen Transak-
tionen zukamen, dann ist kein Grund
ersichtlich, den Beweiswert eines Doku-
ments nur aufgrund der Veränderung des
Mediums oder der Darstellungsweise zu
verringern. Notfalls ist also eine Geset-
zesänderung zu empfehlen, um die ver-
breiteten unsinnigen Parallelübermittlun-
gen sowohl auf Papier als auch durch
Computer, die bei einem Grossteil der
Unternehmen festgestellt wurden, zu ver-
meiden und um Transaktionskosten zu
reduzieren.

Rechtsprobleme der Vertragsschluss-
technik lassen sich trotz der bisherigen
Modelle der persönlichen oder der pa-
piergebundenen Kommunikation weitge-
hend lösen. Freilich sind Besonderheiten
zu beachten, die auf den praktisch ohne
Zeitverzug erfolgenden Übermittlungsvor-
gängen beruhen und etwa Widerrufser-
klärungen vor dem Zugang einer Erklä-
rung ausschliessen.

Kartell- und Konzernrecht

Neue Dimensionen eröffnen sich durch
EDI im Kartell- und Konzernrecht. Auf-
grund der üblichen Vernetzungen und
der Vereinbarung bestimmter Kommuni-
kationsstandards kommt es zu strategi-
schen Allianzen zwischen Unternehmen,
die diskriminierende Wirkungen oder ei-
nen qualifiziert faktischen Konzern er-
zeugen können. Die rechtlichen Folgen
informationeller strategischer Allianzen
sind noch lange nicht ausdiskutiert. Ne-
ben weiteren juristischen Fragestellun-
gen (etwa: Mitbestimmung des Betriebs-
rats, Rechnungslegung, Datenschutz) er-
schienen auch haftungsrechtliche Ge-
sichtspunkte untersuchungswert. Bei der
Befragung der Unternehmen stellte sich
nämlich heraus, dass bei 67,2 Prozent
aller EDI-Anwender bei der Übermittlung
von EDI-Nachrichten nach voller Inbe-
triebnahme Fehler aufgetreten sind, die
bei 23,4 Prozent dieser Unternehmen zu
Schäden führten. Als Fehlerquellen
(Mehrfachnennungen waren möglich)



wurden u.a. genannt: Falsche Datenein-
gabe (29,7 Prozent); Fehler des Modems
(26,6 Prozent); Fehler der Hardware (25,0
Prozent); unzureichendes Einhalten von
Qualitätsansprüchen (17,2 Prozent) und
falsche Adressierung der Nachrichten
(15,6 Prozent). Die Fehler betrafen in der
Regel ca. 1 Prozent des Transaktionsvo-
lumens, bei einzelnen Unternehmen je-
doch bis zu 20 Prozent.

EDI-Modellverträge

Die bisher vorliegenden EDI-Modell-
verträge (z.B. aus Finnland, Italien, Ka-
nada, Neuseeland, Südafrika, U.S.A.)
klammern oft Haftungsfragen ganz aus.
Die Unternehmen sehen die Haftungs-
frage als wichtig an und 50 Prozent von
ihnen würden eine Versicherungsmög-
lichkeit begrüssen. Sie gehen überwie-
gend vom Verschuldensprinzip aus, ob-
wohl ein individueller Vorwurf für die Feh-
lerverursachung praktisch kaum erhoben
werden kann. Deshalb könnte wohl eher
ein stark modifiziertes Gefährdungshaf-
tungsprinzip in Kombination mit listen-
mässig aufgezählten Rechtspflichten der

EDI-Partner eine vernünftige Grundlage
für die Risikoverteilung darstellen. Die
bei mittleren und kleineren Unternehmen
verbreitete Einschaltung von Serviceun-
ternehmen bietet dagegen keine haf-
tungsrechtlichen Zusatzprobleme, weil
Handlungen des Serviceunternehmens
demjenigen zugerechnet werden müs-
sen, der es eingeschaltet hat. Haben
beide Unternehmen dasselbe Service-
unternehmen beauftragt, müssen zusätz-
lich funktionale und zeitliche Abgrenzun-
gen hinzutreten.

unterschiedliche Einschätzung der Pra-
xisnähe und der Verfahrensdauer von
privaten und staatlichen Streitschlich-
tungsinstanzen wider.

Der im Frühjahr 1994 als Buch er-
scheinende ELTRADO-Schlussbericht
enthält neben den theoretischen Ausfüh-
rungen und praktischen Auswertungen
der Umfrageergebnisse (mit Diagrammen
und graphischen Darstellungen) auch den
Fragebogen sowie je einen vergleichen-
den Bericht zur ökonomischen und juri-
stischen Situation in den Vereinigten Staa-
ten von Amerika.
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klärt werden müssen. Das gilt insbeson-
dere für die Frage rechtlicher Wirksam-
keit von durch EDI übermittelter Willens-
erklärungen, die z.B. zum Abschluss ei-
nes Vertrages oder zum Abruf einer die
vertragliche Leistungspflicht konkretisie-
renden Bestellung von Bedeutung sind.
Daneben ist die Beweiseignung elektro-
nischer Dokumente im Rechtsverkehr ge-
nerell, aber auch in einem eventuellen
Gerichtsverfahren zwischen den EDI-
Partnern zu nennen.  Sicherlich gibt es
daneben noch zahlreiche weitere rechtli-
che Einzelfragen (Haftung, Datenschutz,
Beachtung des einschlägigen Tele-
kommunikationsrechts etc.), deren Be-
handlung aber den Rahmen dieses kur-
zen Beitrags sprengen würden.

Wirksamkeit elektronischer Wil-
lenserklärungen

Ein effektiver elektronischer Daten-
austausch erfordert nicht nur den rei-
bungslosen Austausch rechtsneutraler
Daten, sondern soll auch dafür einge-
setzt werden können, vertragliche oder
handelsbegleitende Dokumente auf elek-
tronischem Wege zu übermitteln. Das
setzt aber wiederum voraus, dass die
dafür erforderlichen 'elektronischen Wil-
lenserklärungen' auch rechtlichen Be-
stand haben und damit wirksam sind.
Was sind dafür die einzelnen Vorausset-
zungen, die nach derzeitiger (sicherlich
noch nicht als gefestigt geltender) Rechts-
ansicht erfüllt sein müssen?

1. Zunächst einmal müssen Sender
und Empfänger der EDI-Transaktion über
Rechner verfügen, die auf die Abwick-
lung von Geschäftsvorgängen in elektro-
nischer Form eingerichtet sind. Die dabei
zu beachtenden technischen Spezifika-
tionen werden in der Praxis in der Regel
in technischen Anlagen zu entspre-

'Gerichtsfest machen' bedeutet, dass
für den elektronischen Datenaustausch
mehrere rechtliche Problembereiche re-
levant sind, die aus juristischer Sicht ge-

* von Rechtsanwalt
 Dr. Jürgen W. Goebel

The handling of business transactions over any distance with the help of
electronic data interchanges (EDI) can also be an effective means of accelerating
and rationalizing the making and execution of contracts and agreements. This
presupposes that a corresponding regulatory framework exists and legal pro-
blems liable to arise in specific cases are solved in order to ensure that, in the
event of any disputes, transactions are enforceable at law.

Rechtsprobleme elektronischer Transaktionen chenden EDI-Grundverträgen festgelegt.

2. Eine vom Sender abgegebene elek-
tronisch übermittelte Willenserklärung
muss dem Empfänger ferner im Rechts-
sinn zugegangen sein. Die überwiegen-
de Meinung in der (nicht allzu zahlrei-
chen) einschlägigen Rechtsliteratur geht
dabei davon aus, dass derartige elektro-
nische Übermittlungen nach den Vor-
schriften zu beurteilen sind, welche die
Wirksamkeit einer Erklärung unter Abwe-
senden regeln (siehe etwa  130 Abs. 1 S.
1 BGB in Abb. 1).

Danach ist es erforderlich, dass die
elektronische Erklärung in den Herr-
schaftsbereich des Empfängers gelangt.
Zwei Varianten von Kommunikationsver-
bindungen sind dabei zu unterscheiden:

2a. Werden die elektronischen Erklä-
rungen direkt von der EDI-Anlage des
Absendenden an den Rechner des Emp-
fängers übermittelt, so liegt der Zugang
im Rechtssinne vor, wenn die be-
treffenden Daten den Übertragungsbe-
reich (etwa der TELEKOM) verlassen

Eine Willenserklärung, die einem an-
deren gegenüber abzugeben ist, wird,
wenn sie in dessen Abwesenheit ab-
gegeben wird, in dem Zeitpunkte wirk-
sam, in welchem sie ihm zugeht.

§ 130 Abs. 1 S. 1 BGB

Abb. 1: Willenserklärung unter Abwesenden
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Schiedsgerichte

In dem vorgeschlagenen Entwurf ei-
nes deutschen EDI-Modellvertrags, der
unter Berücksichtigung von Ergebnissen
des ELTRADO-Projekts im AWV (Arbeits-
gemeinschaft für die Wirtschaftlichkeit der
Verwaltung) erarbeitet wurde, ist auch
eine Schiedsklausel enthalten, weil sich
die untersuchten EDI-Anwender viermal
häufiger ein Schiedsgericht als ein staat-
liches Gericht  für die Streitschlichtung
wünschten. Offenbar spiegelt sich in der
Bevorzugung eines Schiedsgerichts die


